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Bereiterklärung der Adoptionseltern bei Adoption 
eines Kindes aus dem Ausland
Sie werden von der Adoptionsstelle betreut und wollen ein bestimmtes Kind aus dem 
Ausland adoptieren? Dann werden Sie vielleicht aufgefordert, eine „Bereiterklärung“ 
abzugeben. In der Bereiterklärung steht, dass Sie das vorgeschlagene Kind adoptieren 
wollen.

Basisinformationen

Wenn Sie im Adoptionsverfahren sind und ein bestimmtes Kind aus dem Ausland 
adoptieren wollen, dann müssen Sie dies offiziell bestätigen. Das nennt man: 
Bereiterklärung zur Adoption.

Diese Bereiterklärung muss „öffentlich beurkundet“ werden. Das können Sie in einem 
Jugendamt oder in einem Notariat machen. 

Im Jugendamt kostet die Beurkundung kein Geld. In einem Notariat kostet die 
Beurkundung Geld. 

Mit dieser Bereiterklärung verpflichten sie sich, Kosten für das Kind zu übernehmen. Dies 
können Kosten der Unterbringung, der Ausbildung und der Versorgung im Krankheits- und 
Pflegefall sein. Die Adoptionsstelle darf sich das Geld von Ihnen holen. Das gilt vom 
Zeitpunkt der Einreise des Kindes für maximal 6 Jahre. Die Verpflichtung endet mit der 
Adoption des Kindes.

Solche Kosten können auch entstehen, während das Kind bereits in Ihrem Haushalt lebt, 
Sie es aber noch nicht adoptiert haben. In diesem Fall sind Sie nicht verpflichtet, die 
Kosten komplett zu übernehmen. Dann bezahlen Sie nur die Kostenbeiträge, die auch 
Eltern zahlen müssten.

Voraussetzungen

Die Auslandsvermittlungsstelle muss Sie im Rahmen des Adoptionsverfahrens 
aufgefordert haben, eine Erklärung abzugeben. Wenn Sie das vorgeschlagene Kind 
adoptieren wollen, können Sie die Erklärung abgeben.
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Zuständige Stellen

Adoptionsstelle Bremen

+49 421 361 18444
Rembertiring 39, 28203 Bremen
Website

Online Services

Online Service Adoption 
Der Online-Service „Adoption Digital“ ist ein digitaler Dienst für Bürger:innen, die sich 
für eine Adoption interessieren.

Rechtsgrundlagen
§ 5 Abs. 2 und 3 Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgsesetz (AdÜbAG)

Weitere Informationen
Startseite Adoption und Pflegekinderwesen
Informationen zum Thema Adoption im Familienportal des Bundes
Bundeszentralstelle für Auslandsadoption
Datenschutzerklärung Adoption
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https://www.service.bremen.de/senatorin-fuer-arbeit-soziales-jugend-und-integration/amt-fuer-soziale-dienste/amt-fuer-soziale-dienste-sozialzentrum-3-mitte-oestliche-vorstadt-findorff/adoptionsstelle-bremen-167014
https://www.amtfuersozialedienste.bremen.de/kind-familie/adoptionsstelle-11194
https://www.adoption-und-pflegekinderwesen.de
https://www.gesetze-im-internet.de/ad_bag/__5.html
https://www.adoption-und-pflegekinderwesen.de
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/kinderwunsch-adoption/adoption
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Familieinternational/Adoption/Adoption.html
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/Adoption_Digital_Datenschutzerkl%C3%A4rung_Spezifisch_Fachbeh%C3%B6rde.pdf
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